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BEGRUNDUNG

zum Beschluß über die L. Vereinfachte Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 2 "Die [.leinbergsenden"

o Baugebiet 1: Festsetzung von Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zu belasten sind; Veränderung der Baugrenzen

Ergänzung der textlichen Festsetzungen um die textliche Festsetzung
Nr. 11:
"Die Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sind mit folgenden

Rechten zu belasten:

- die Fläche A mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahmecht
zugunsten der Benutzer und Besucher der an die Fläche A angren-
zenden Grundstücke und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen
Versorgungsträger,

- die Flächen B mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahr-
recht zugunsten von Not-, Ver- und Entsorgungsfahrzeugen und
Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Versorgungsträger,

- die Fläche C mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und Lei-
tungsrecht zugunsten der zuständigen Versorgungsträger,

- die Flächen D mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit,
- die Flächen E mit Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver-

sorgungsträger. "

Begründung:

Das städtebauljche Konzept sjeht vor, dje geplanten Gebäude an der
nördìjchen Grenze Ces Baugebietes 1 liber eine gemeinsame Zufahrt zu
erschljeßen. Diese soll in Verìängerung der bisherìgen Stjchstraße
vom Wendehammer in einer Schlejfe paraì1eì zur Stahnsdorfer Straße
verlaufen. Ein Anschluß an die vorgenannte Straße ist wegen cler Nähe

der tinmündungen aus verkehrstechnischen Gründen njcht vorgesehen,
gìeìches g'iìt für einen Anschluß an dje Mühlenbergstraße.

Entsprechend der untergeordneten Funktj on al s Zufahrt für weni ge

Wohngebäude wj rd di e Erschl i eßungsfl äche (Fl äche A) mj t Fahrrecht
zugunsten der Benutzer und Besucher der angrenzenden Grundstücke be-
legt. Die Fläche umfaßt neben der Zufahrt auch dìe längs daran ange-
ordneten Stel I pl ätze.

Durch dj e Festsetzung von Gehrechten zugunsten der Aì ì gemeì nhej t
(Flächen A, B und C) wl'rd die Fortführung des entlang der Stahnsdor-
fer Straße verl aufenden öffentl j chen Fußweges si chergestel I t. Der
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Abstand zur Hauptverkehrsstraße und die dazwischenliegende Abpflan-
zung ermög1 icht eìne quaì itatjv höherwertigere und jnsbesondere für
Kjnder sicherere Wegeführung als djrekt neben der Hauptverkehrs-
straße.

Das Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger auf den Flächen A

und B gewährìejstet dìe Ver- und Entsorgung der anliegenden Gebäude.

Das Leitungsrecht auf den Flächen C und E sjchert dje Regenwasser-
entsorgung aus dem Wohngebi et, das dem Gel tungsbere'i ch an der
Stahnsdorfer Straße unm'ittelbar gegenüber liegt, bzw. dje Entwässe-
rung über den Graben an der südwestlìchen Ecke des Baugebietes 1.

Durch die Festsetzung eines Fahrrechtes zugunsten von Not-, Ver- und

Entsorgungsfahrzeugen wird eine Überfahrtsmög'l'ichkejt über den Fuß-
weg zw'ischen Baugebiet 11 und der östljchen Ge'ltungsbereichsgrenze
(Fìäche B) gesichert. Diese Überfahrt, die anderen Fahrzeugen durch
Poller versperrt ist, soll - insbesondere auch für Notfäìle bei
Blockierung der Gebjetszufahrt - ejne Anbìndung an dje Mühlenberg-
bzw. Stahnsdorfer Straße ermöglichen.

Die Festsetzung der Fläche A im Baugebiet 1 macht dje Teilung der
überbaubaren Fl ächen i n zwei Baufel der erforderl i ch.

Di e Berechnung der Versì egel ung durch Gebäude, prì vate Stel I p'l ätze
usw. ejnschließljch der als Geh-, Fahr- und Leìtungsrecht festge-
setzten gemeinsamen Zufahrt für die Gebäude an der Stahnsdorfer
Straße (Fìächen A, B und C) ergìbt im Baugebiet 1 ejnen Gesamtver-
siegeìungsgrad, der unter dem max'inal zulässigen Maß für das Bauge-
br'et 1 (enz 0,4 + 50 eo = 0,6) ììegt.

D'ie Bebauungsplanänderung hat somit keine Auswirkungen auf die Grün-
ordnungsp'lanung und di e Ei ngrì ffsb'il anz'ierung.

. Ergänzung der textlichen Festsetzungen um die textliche Festsetzung
llr. 12z

"Innerhalb der als Fläche f,ür das Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern festgesetzten Fläche Typ A ist paralleì zur Stahnsdorfer Stra-
ße ein bepflanzbares Lärmschutzsystem von mindestens 2,0 m Höhe über
0K Terrain zu errichten und dauerhaft zu begrünen."

Begründung:

Die tlohngebäude paraììel zur Stahnsdorfer Straße werden aufgrund des

hohen Verkehrsaufkommens auf der Kreisstraße stark durch Lärm und

Abgase belastet, obwohl sie e1nen Abstand von 20 n zu den Fahrbahnen
der hier schon innerorts I iegenden Hauptverkehrsstraße einhalten.
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Zur Mjnderung der Beeìnträchtjgungen und zur Erhöhung der t'lohnquali-
tät sol I daher ei ne Lärmschutzwand j n di e Fl äche zum Anpfl anzen

typ A ìntegriert werden.

Die Lärmschutzwand soll ìn der Höhe und Ausführung genauso ausgebi'l-
det werden, wi e jene tJand, d j e das dem Geì tungsbere'ich an der
Stahnsdorfer Straße unmj ttel bar gegenüberl ì egende l^Johngebi et ab-
sch'irmt.

Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes (Ortse'ingang, hlohnge-

bietsgrenze) sol I diese geplante Lärmschutzwand, die ejne Höhe von
ca. 2,0 n eìnhalten muß, um eine Abschirmung zu gewährlejsten, dau-
erhaft begrünt werden.

Mit der Läfmschutzwand zwischen der Stahnsdorfer Straße und der ge-
planten wohngebietsinternen Erschlìeßung wjrd auch ein Sjchtschutz
errejcht, der verhindert, daß es zu Irrjtationen bei jenen Kfz-Fah-
rern kommt. dje die Hauptverkehrsstraße in östlìcher Richtung befah-
ren und ein links entgegenkommendes Fahrzeug erbljcken.

. Verlegung der öffentlichen Parkflächen nördlich der Baugebiete 3 und

4 auf die gegenüberliegende StnaBenseite und Ausweisung als Ver-
kehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung "Öffentliche Parkflä-
che"

Begründung:

Das unm j ttel bare Nebenei nander der öffentl'ichen Parkp'lätze j n Längs-
aufstel'lung und der gepìanten zahlreichen Grundstückszufahrten führt
zu verkehrstechnjschen Konflikten bejm Ejn- und Ausparken sowie bei
der Ein- und Ausfahrt auf die Grundstücke. Deswe'iteren entsteht für
die Fußgänger ein erhöhtes Gefährdungspotentìal.

Um das Konfl ì kt- und Gefährdungspotenti al zu reduzi eren, werden
dje öffentlichen Parkp'lätze an der nordöstlichen Grenze der Bauge-
bj ete 3 und 4 von der Baugebì etssei te auf dj e gegenüberì i egende

Straßenseìte verìegt, Fußweg und Parkstrejfen dadurch getrennt. Dar-
über h'inaus kann eine größere Anzahl von Parkplätzen realjsiert wer-
den, denn auf dieser Straßensejte sind keine Grundstückszufahrten
vorgesehen.

Durch dje Änderung der Lage der Parkplätze tritt für die Grundstücke
im angrenzenden Bebauungsplangebiet Nr. 3 eine Verbesserung ein. Die
Sammelstraße wird um 2,0 m nach Südwesten verschoben, damjt wjrd der
Abstand zwischen den vorgenannten Grundstücken und der Sammelstraße,
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d.h. der Lärm- und Abgasqueìle, von 2,0 m auf 4,0 m vergrößert. Der
Grünstrejfen bleibt in seiner Breite von 2,0 n erhalten.

Festsetzung des bisher als Straßenverkehrsfläche ausgewiesenen Ab-
schnitts der Mühlenbergstraße zwischen den Baugebieten 4, L0 und LL
aìs Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestinmung "Verkehrsberu-
higter Bereich"

a

a

Begründung:

Um der untergeordneten Funktion durch die Lage am Ende der Haupter-
schließungsachse Mühlenbergstraße Rechnung zu tragen, wind die bjs-
her als Straßenverkehrsfläche ausgewìesene Fläche zwjschen den Bau-
gebieten 4, 10 und 11 als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbe-
stimmung "Verkehrsberuhi gter Berej ch" festgesetzt. Mi t dj eser Aus-
weìsung wjrd 'insbesondere auch dem erhöhten Fußgängeraufkommen Rech-
nung getragen, denn jn diesem Straßenabschnitt erfolgt eine Ver-
fìechtung der ìn Nord- Süd-RichtunE verlaufenden Fußwege mit dem

nach t,rlesten zur Grünzone führenden Fußweg.

Dj e Erschl i eßungsf'l äche sol I al s Mi schfl äche ausgebì I det werden,
d.h. ejn Fußweg wìrd nicht von den Fahrbahn abgetrennt.

Da dl'e Lage und Brejte der Verkehrsfläche berejts durch den festge-
setzten Bebauungspìan gesichert ist, erfolgte zwischenzeitlich schon
eine te'ilweise Real'isierung der Planung (u.a. Verlegung der Ver- und
Entsorqunqslejtunsen für das Baugebiet). Zudem jst dje Tejlunq der
Grundstücke bereits eingeleitet. Daher wird die Brejte der Verkehrs-
fläche beibehalten.

Festsetzung jener" Fläehen, die bisher als
durchquerung mögl ich" ausgewiesen sind,
Zweckbestimmung "Pri vate Parkanl age"

"Grünfläche - Fußgänger-
als Grünfläche mit der

Ergänzung der textlichen Festsetzungen um die textliche Festsetzung
Nr.1L:
"Die Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sind mit folgenden
Rechten zu belasten:

- die Fläche A ....,
- die Flächen 8...,
- die Flächen C ...,
- die Flächen D mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheìt,

die Flächen E ..."1
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Begründung:

Dl'e bì sher al s öffentl j che Grünfl äche ausgewi esene hJegeverbi ndung Í n

Nordost-Südwest-Rìchtung vom Bebauungsp'langebiet Nr. 3 zur westlich
an den Ge'ltungsberejch angrenzenden Grünfläche (Freìzejt- und Erho-
lungsfìäche) wird - da sie njcht in Verbindung mjt anderen öffentlj-
chen Grünflächen steht, eine Grünverbjndung jedoch gesichert werden
sol I - ì n Abstimmung mi t dem Grundstücksei gentümer al s "Pri vate
Parkanì age" festgesetzt. Ei ne öffentl i che Durchwegung wj rd durch
Festsetzung von Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit gewäh11ei-
stet.

Festsetzung jener Flächen, die bisher als "Zweckbestimmung FuBgän-
gerbereich" ausgewiesen sind, aIs "Private Verkehrsflächen FUB- und
Radweg"

Ergänzung der textlichen Festsetzungen um die textliche Festsetzung
Nr. 1L:
"Die Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sind mit foìgenden
Rechten zu belasten:

- die Fläche A .".",
- die Flächen B mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahrrecht

zugunsten von Not-, Ver* und Entsorgungsfahrzeugen und l-eitungs-
recht zugunsten der zuständigen Versorgungsträger,

- die Fläche C ....,
- die Flächen D ...,
- die Flåichen E mit Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Versor-

gungsträger. "r

Begründung:

Dje bisher durch die Festsetzung "Zweckbestimmung Fußgängerberejch"
al s öffentl 'i ch ausgewi esenen hlegeverbi ndungen, dj e i . d. R. i n Nord-
Süd-Richtung verlaufen, werden - 'in Abstimmung mìt dem Grundstücks-
eigentümer - als private Verkehrsflächen Fuß- und Radweg festge-
setzt, da di e ôffentl i chen Straßen ausrej chende Durchwegungsmög'l i ch-
kej ten für di e Aì I gemeì nhei t gewährì ei sten. Deswei teren sol I en dÍ e
Beeinträchtigung der an die gebietsinternen Wege angrenzenden prìva-
ten Frejfìächen gerìng geha'lten werden. Daher sollen die ìnternen
ldege nur den im Wohngebìet "Die trJeinbergsenden" ansässigen Bewohnern
zugängì'ich se j n.
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Durch dje Festsetzung eines Fahrrechtes zugunsten von Not-, Ver- und
Entsorgungsfahrzeugen wird eine Überfahrtsmöglichkeit über den Fuß-
weg zwischen Baugebìet 1l und der östlichen Geìtungsbereichsgrenze
(Fläche B) gesichert und damit - jnsbesondere auch für Notfälle bel
Blockjerung der Gebjetszufahrt - eine Anbindung in südlicher Rich-
tung an die Güterfelder Straße ermögìicht.

Ei n LeÌ tungsrecht zugunsten der Versorgungsträger (Fì ächen E) ge-
währl e j stet d'ie Ver- und Entsorgung der anl i egenden Gebäude und d'ie
Verbindung der Netzteìle mitejnander'.

. l,legfaìI des bisher als "Zweckbestimmung Fu8gängerbereich" ausgewie-
senen Weges entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze

Begründung:

Da ejne Anbindung des am südljchen Geltungsbereichsrand vorgesehenen
öffentl j chen Weges an ej n wei terführendes öffentl ì ches Wegenetz
njcht gegeben ist, ist der o.a. hJeg njcht sjnnvoll, so daß er ent-
fa1 I en kann . Ei ne öffentl i che Durchwegung und ei ne Errej chbarkej t
der Grünfl äche (Freì zeì t- und Erhol ungsfl äche) im t¡Jesten des Gel -
tungsberejches ist zudem über die Verkehrsfläche mit der besonderen
Zweckbestimmung "Verkehrsberuhigter Berejch" gewährìejstet. Deswei-
teren kann ei ne j ntens.i ve Nutzung und Störung des Umfel des des
Pfuhl s durch den hlegfaì'l des l^leges vermj eden werden.

¡ Geringfügige Veråinderung der Verkehrsflächen

Begründung:

Dì e Ausf ührungspì anung ìm Bere j ch Ti efbau er^ga.hr, claß ger r ngf Lrgi ge

Veränderung der Verkehrsfìächen erforderlich werden, wie:
eine gerìnge Anderungen der Kurvenradjen an Eìnmündungen, um ein
reibungsloses Abbiegen der Kfz zu ermög'l ichen;
ejne Verìegung der Zufahrt zum Gewerbebetrjeb, der an die nord-
westl iche Ecke des Geltungsbereìchs angrenzt,

- Ausweisung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestìmmung "Ver-
kehrsgrün" am west.l 'ichen Rand des Baugebì etes 1, um di e t¡lei ter-
führung des straßenbegl eì tenden Mul densystems, das am nordöstl i -
chen Geltungsberejchsrand geplant ist, zu sjchen,
eine gerìngfügige Verbreiterung der Straßenverkehrsfläche im Bau-
geb'iet 1, um die Entwässerungsmulde miteinzubeziehen,
ejne geringfügìge Verbreiterung des Wendehammers in der Mühlen-
bergstraße zwjschen den Baugebieten 10 und 11, um einen ausrei-
chenden l,rlenderadius für Müllfahrzeuge zu sjchern.
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Die o.a. Änderungen haben kejne Auswjrkungen auf dje Gesamtbjlanz
der Versiegeìung, sje bewirken ledigìich eìne geringfügige Modìfika-
tion des Zuschnitts der Baugebiete sowie des Baufeldes 11. Für dje
Verbreiterung des t,llendehammers w1rd eine gleichgroße Fläche Ver-
kehrsgrün ausgewìesen, so daß auch hier dje Bilanz der versìegeìten
Fl ächen gl ei ch bl ej bt.

Fazi t:

Die o.a. Ãnderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes berühren nicht
die Grundzüge der Planung. Die NutzungsmaBe bleiben unverändert. Daher
kann die /inderung des Bebauungsplanes im Vereinfachten Verfahren nach

S 13 Abs. L BauGB erfolgen.

Den betroffenen Eigentümern sowie den Trägern
wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gem. g 13

Grundl age des 0 3 Abs. 2 BauGB gegeben.

öffentl i cher
Abs. I BauGB

Be'lange
auf der
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